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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!  
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Post.Partner - und Ge meindeservice stelle in den ferien 2 020 

Friedenslicht am „Hl. Abend“: 
2020 ein wenig anders als gewohnt 

 

Auch am Heiligen Abend dieses Jahres wird das Friedenslicht aus Bethlehem nach der 
Segnu8ng zu allen Bewohner gebracht. Diesmal allerdings kontaktlos. 
Deshalb stellt die Marktgemeinde Mooskirchen mit der Feuerwehrjugend allen Haushalten 

eine Kerze, an dem das Friedenlicht entzündet wird, 
kostenlos zur Verfügung.  
Vor Ihrer Haus- oder Wohnungseingangstüre wollen wir die Kerze abstellen und damit auf unsere Weise 
Freude in Ihre Herzen bringen. Wenn Sie die Jugendlichen erwarten wollen, wäre das große Freude. 

Sie sind ab 08:30 Uhr im Gemeindegebiet unterwegs. 
Bei unserer AUFBAHRUNGSHALLE und beim RÜSTHAUS kann das Friedenslicht entnommen werden. 
 

 

 

Post.Partner- und Gemeinde-
Servicestelle um den Jahreswechel mit 
geänderten ÖFFNUNGSZEITEN: 

28.12. – 30.12.2020 
04.01. – 08.01.2020 
08 – 12h und 14 – 16h 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ortsmitte“ – die Beteiligung unserer Bewohner 
Der Start eines interessanten neuen Projektes mit Styria Vitalis fiel den Corona-Schutzmaßnahmen zum Opfer. Aber, wir 
bleiben im Wort und planen für das Frühjahr 2021. Einen sehr gut geeigneten Begegnungsort haben wir ins Auge ge-
fasst, alle Rahmenbedingungen passen. Alles, was bisher geschehen ist, ist nachfolgend zusammengefasst. 
 

Im Rahmen des Projektes „Ortsmitte – Wir gehören zusammen“ wurden im Sommer 2020 Gespräche mit Bewohne-
rInnen von Mooskirchen und Umgebung von einem Projektteam von Styria vitalis geführt. Ziel dieser Gespräche war es, 
die Zufriedenheit von SeniorInnen mit Angeboten in der Gemeinde zu ermitteln und neue Ideen zu erfragen. Da auf-
grund der derzeitigen Lage kein Treffen zur Ergebnispräsentation möglich war, wollen wir Ihnen hiermit die Ergebnisse 
der geführten Interviews präsentieren. 
 

Unter der Berücksichtigung immer eine Möglichkeit des Austausches zu schaffen, wurden folgende Aktivitäten für Seni-
orInnen genannt: 

 Bewegungsangebote speziell für SeniorInnen zur Förderung der Mobilität (z.B. Sessel- oder Senioren-
turnen, Wirbelsäulengymnastik) oder Nordic Walking Runden und kleine Wanderungen 

 Spielenachmittag mit verschiedenen Brett- und Kartenspielen 
 Geschichtennachmittag, wo man entweder selbst Erlebtes weitergeben oder vorgetragene Gedichte, 

Reime, Geschichten anhören kann 
 Vorträge über Themen, welche vor allem SeniorInnen betrifft 
 Gedächtnistraining 
 Gemeinsames musizieren 
 EDV Kurs bzw. einfache Einführung für die alltägliche Benutzung des Computers und Handys 
 Kochkurse 
 Gemeinsam basteln, handarbeiten, malen, etwas Gestalten 
 Begehungen von Mooskirchen oder anderen Orten 

 

Die Marktgemeinde Mooskirchen und das Team von Styria vitalis  
bedanken sich für das rege Interesse und die Bereitschaft an der  
Befragung für das Projekt „Ortsmitte“ teilzunehmen. Dadurch  
konnte das Befragungsteam einen Einblick in das Leben der  
BewohnerInnen von Mooskirchen und Umgebung gewinnen  
und zahlreiche Ideen und Vorschläge sammeln. 
Wir wünschen Ihnen alles Gute in dieser herausfordernden Zeit,  
bleiben Sie gesund und trotz allem eine besinnliche Advents-  
und Weihnachtszeit! 
 

 

 

Blutspende-Aktion 
des Roten Kreuzes, Bezirksstelle Voitsberg 

Freitag, 15.01.2021 
16.00 – 19.00 Uhr 

Mittelschule Mooskirchen 
 

Das Neue Jahr mit einer sozialen Tat beginnen?  
Sie sind herzlich willkommen 

 

  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir ersuchen Sie wieder einmal, diese Informationen zu beachten 
und das WC nicht als MISTKÜBEL zu benützen 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammelplatz für Baum- 
und Strauchschnitt  
der Firma U.M.S. 
Seit März 2019 wird auf dem Gelände des 
Abwasserverbandes  
Mittleres Kainachtal mit Södingtal am 
Grießbrückenweg in Söding  
der Sammelplatz für die Anlieferung von 
Baum- und Strauchschnitt von  
der Fa. U.M.S. betrieben. 
Das Ergebnis nach 1 ½ Jahren: der Platz wird 
von der Bevölkerung überaus positiv ange-
nommen. Die Betreiber konnten insgesamt 
knapp 1.400 Berechtigungskarten für Ein-
wohnerInnen aus dem Verbandsgebiet und 
sogar darüber hinaus ausstellen. Den abso-
lut gesehen größten Anteil an Karten wur-
den mit rund 36% an Einwohner der Ge-
meinde Söding-St. Johann ausgegeben, ge-
folgt von Einwohnern der Marktgemeinde 
Hitzendorf (ca. 29%) sowie der Gemeinde 
Mooskirchen (ca. 13%). Und der Zulauf ist 
ungebrochen. 
Bemerkenswert ist, dass der Sammelplatz 
sowohl Sommers als auch Winters in nahezu 
demselben Ausmaß genutzt wird. Insgesamt 
verzeichnen die Betreiber seit der Eröffnung 
rund 20.000 Schrankenöffnungen. Besonde-
ren Anklang findet die Möglichkeit, nicht 
nur unter der Woche sondern auch an Wo-
chenenden sowie an Feiertagen Gartenab-
fälle anliefern zu können. Somit wurden 
unzählige Tonnen an Baum- und Strauch-
schnitt von den Betreibern übernommen 
und klimaneutral weiterverwertet. 
Über die Maße positiv ist auch die Disziplin 
der Anliefernden. Die Fa. U.M.S. verzeichne-
te über den gesamten Zeitraum lediglich 
einzelne „Fehlwürfe“. In den meisten Fällen 
handelte es sich um Missverständnisse über 
die Zulässigkeit der angelieferten Abfälle, 
die in Gesprächen mit den Kunden richtig-
gestellt werden konnten. 
Diejenigen Kunden, deren Kartengültigkeit 
demnächst ausläuft, werden übrigens 
rechtzeitig von der Fa. U.M.S. kontaktiert 
und über die Verlängerungsmöglichkeiten 
informiert. 
Alles in Allem lässt sich von Seiten der betei-
ligten Gemeinden wie auch von Seiten der 
Betreiber ein überaus positives Resümee 
ziehen! 

 

 

Straßenbeleuchtung – Sanierung im Markt 
Die Arbeiten zur Instandsetzung 
der Straßenbeleuchtung – im 
Bereich Kindergarten bis Eichen- 
Weg – gehen in die Zielgerade. 
Wenn es die Wetterlage zulässt, 
sollte der Um- bzw. Neubau der 
Stromversorgung noch vor den 
Weihnachtsfeiertagen abge- 
schlossen werden können. 
Mit einem Kostenaufwand von  
rund € 20.000 haben wir dann in 
allen Bereichen modernste 
Technik und ausreichende 
Stromversorgung zur Verfügung. 
Wir danken allen Beteiligten 
(Fam. Mezler-Andelberg, Fa. Partl & Voll- 
Mann, Fa. Hojnik und Energie Stmk.) für 
die unkomplizierte Zusammen- 
arbeit und das großzügige Ent- 
gegenkommen. Eine Investition in 
unsere energiesichere Zukunft. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOLKSSCHULE Mooskirchen  
Schülereinschreibung 2021/2022 

 

2020 – anders 
Im Laufe dieses Jahres haben wir alle mit vielen Verände-
rungen zu leben gelernt. Kaum ein Bereich, der nicht von 
Einschränkungen, Schutzmaßnahmen oder anderen Be-
einträchtigungen geprägt gewesen wäre. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marktgemeinde 
Mooskirchen haben mit mir immer versucht, allen Wün-
schen und Anliegen einerseits sehr rasch und zum ande-
ren aber auch so zu entsprechen, dass Sie als Bewohner 
zufrieden sein konnten. 
Die Bediensteten in Kindergarten und Schulen waren 
mehrfachen Belastungen ausgesetzt, sahen sich mit weit-
gehenden Einschränkungen konfrontiert und mussten 
sehr oft innerhalb kurzer Zeit Änderungen, die von den 
Aufsichtsbehörden verfügt wurden, umsetzen. 
Dafür, für das Miteinander und die Zusammenarbeit zum 
Wohle, mehr noch im Interesse der Bevölkerung, danke 
ich an dieser Stelle sehr herzlich. 
Das VEREINSLEBEN, die regen Bemühungen in unseren 
Vereinen und Organisationen, sind im Jahr 2020 nahezu 
zum Erliegen gekommen. Erfreulich, dass man alle techni-
schen Möglichkeiten dennoch oder gerade deshalb zu 
Kommunikation auf so vielen Ebenen, mit allen Möglich-
keiten bzw. zu Aus- und Weiterbildung genützt hat. Kom-
pliment und Anerkennung auch von öffentlicher Seite. 
Viele Gespräche und ständig angenehme Kommunikation 
in „besonderen Zeiten“, unter teils sehr strengen Vorga-
ben, durfte ich mit dem Herrn Provisor pflegen. Ich danke 
Mag. Wolfgang Pristavec sehr herzlich für sein Bemühen, 
einerseits den Zugang in die Kirche stets zu ermöglichen. 
Aber auch – zum anderen – für die herzliche, immer beja-
hende und überzeugende Art der würdigen Feier von Got-
tesdiensten, aller Begräbnisse und anderer kirchlicher 
Feiern, so ferne das noch möglich war. 
Hoffen wir,  
dass uns schon bald einige  
Erleichterungen gegönnt 
sind. Bleiben Sie gesund. 
 

Ihr Bürgermeister 

 

Landwirte:  bitte mit Vorsicht 
Dass unsere Bauern unter ganz besonderen Bedingungen 
arbeiten und produzieren müssen, steht außer Zweifel. 
Dennoch aber ist es nicht notwendig, Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung nicht zu beachten oder fremden 
Grund in Anspruch zu nehmen. 
Deshalb ersuchen wir, Fahrbahnen nicht zu verschmutzen 
oder nach Beendigung der Arbeiten zumindest zu reini-
gen. Ebenso die Straße nicht zum Wenden mit landwirt-
schaftlichen Geräten zu verwenden und Felder so zu be-
stellen, wie das einschlägige Normen, auf die von allen 
Seiten immer wieder eindringlich hingewiesen wird, wis-
sen lassen – im Bereich der letzten 4 Meter parallel zur 
Straße. 
 

Es ist auch nicht korrekt,  
wenn öffentliche Anlagen –  
dazu zählen etwa Schächte 
unseres Abwassersystems –  
durch Bearbeiten auf  
fremdem Grund beschädigt  
werden und eine 
dazugehörige Mitteilung 
an den Eigentümer nicht  
erfolgt.  
„Dein“ und „mein“. 
  

Erstkommunionen und Firmungen 2021 
Beide Sakramente konnten im Jahr 2020 nicht gespendet wer-
den. Deshalb sind folgende Termine im kommenden Jahr ge-
plant: 
Erstkommunionen 
Samstag, 24. April 2021  08:45 Uhr 
Samstag, 24. April 2021  10:45 Uhr 
 

Samstag, 1. Mai 2021  08:45 Uhr 
Samstag, 1. Mai 2021  10:45 Uhr 
 

Firmungen 
Samstag, 10. April 2021    08:45 Uhr (Jahrgang 2020) 
Samstag, 10. April 2021    10:45 Uhr (Jahrgang 2020) 
 

Samstag, 17. April 2021    08:45 Uhr (Jahrgang 2021) 
Samstag, 17. April 2021    10:45 Uhr (Jahrgang 2021) 
Mit Jahrgang ist gemeint, dass die/der Jugendliche in die-
sem Jahr das Alter erreicht und das Sakrament der Fir-
mung gespendet werden kann 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sperrmüll-Anlieferungen: Rechnungen für Sperrmüll-Anlieferungen bei Saubermacher oder Komex müssen auf die Markt-
gemeinde Mooskirchen ausgestellt sein. Ihr Name und Ihre Bankverbindung muss bei Vorlage bei uns angebracht sein. 
Alle Rechnungen, die bis 21.12.2020 bei uns einlangen, werden noch im Jahr 2020 erledigt.  

Mangel- oder fehlerhafte Unterlagen können nicht bearbeitet werden. 

Weihnachten naht und viele Lebensmittel „landen“ im Bio-Abfall. Leider aber mit gesamter Verpackung. Bitte schen-
ken Sie diesen Informationen Ihre Aufmerksamkeit. DANKE. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christbaum-Entsorgung:   Do., 07.01.2021 
Angebot an Sie wie in den Vorjahren. Christbaum bitte zur 
Straße legen – nicht vorher, nicht nachher; wir holen ab 
und führen einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.  

Storchennest im Markt 
Entrüstet haben sich Bewohner und Gäste gezeigt, als das 
Storchennest am Steghafner-Haus von den Eigentümern 
Ende Oktober 2020 entfernt wurde. 
 

 
 

Die zuständige Naturschutzbehörde hat uns dazu mitge-
teilt, dass eine Entfernung nur dann zulässig ist, wenn ein 
sicherer neuer Standort gefunden und auch festgelegt ist. 
Zum Zeitpunkt der Entfernung war das jedenfalls nicht 
gegeben. Es obliegt nach einer Anzeige den zuständigen 
Behörden, eine entsprechende Entscheidung mit oder 
ohne Straße zu treffen. 
Im Einvernehmen mit Verantwortlichen des Landes Stei-
ermark, die an einer Erhaltung des Weißstorches in Moos-
kirchen großes Interesse haben und auch fachlich in der 
Lage sind, zu beurteilen, sowie den Storchenbetreuern 
wurde im Vormonat nach einem geeigneten Standort Aus-
schau gehalten.  
Dabei ist vor allem die Nähe zum „alten“ Horst und die 
Höhe von entscheidender Bedeutung.  
Dank des Entgegenkommens von Provisor Mag. Wolfgang 
Pristavec und der Zustimmung der Wirtschaftsdirektion 
bzw. Liegenschaftsverwaltung der Diözese als Vertreter 
der rk. Pfarrpfründe Mooskirchen konnte der Standort in 
unmittelbarer Nähe des Steghafner-Hauses, auf Höhe der 
Parkplätze Pfarrhof, gefunden werden. Mit dem zu Jahres-
beginn in Kraft tretenden Pachtvertrag, den der Gemein-
devorstand am 11.12.2020 genehmigt hat, ist die Markt-
gemeinde Mooskirchen – natürlich ohne jede Zuständig-
keit, aber aus moralischen Gründen – im Bemühen und 
Erhaltung von Natur und Tradition bereit, ein neues Stor-
chennest mit einer Höhe von rund 12 m zu errichten. 
Wie meinte Mag. Tiefenbach, Abteilung 13 Land Steier-
mark, als Experte auch für Weißstörche in der letzten Be-
sprechung: „es spricht für Mooskirchen, dass rasch eine 
Entscheidung gesucht wurde, bei der Pfarrer und Bürger-
meister Herz zeigten!“. 
Demnächst wird der Mast aufgestellt, gleichzeitig die Un-
terkonstruktion für das Nest angefertigt. Alles weitere 
wollen wir in enger Zusammenarbeit zwischen Storchen-
betreuern und Schülern bzw. Kindergartenkindern in ei-
nem Projekt so rechtzeitig fertigstellen, dass Störche 2021 
ihr neues „Heim“ beziehen können.  

Mooskirchen ohne Störche – das wollen wir nicht! 

Landwirtschaftskammer-Wahl 2021 
Landwirte bzw. Eigentümer von land- und forstwirtschaft-
lich genutzten Flächen im Ausmaß von mehr als 1ha sind 
zur Wahl ihrer Interessenvertretungen auf Bezirks- und 
Landesebene aufgerufen. 

Wahltag: Sonntag, 24. Jänner 2021 
Wahlzeit: 08:00 bis 11:00 Uhr 
Wahllokal: Mittelschule Mooskirchen, AULA 
  (Eingang Ost, Bücherei-Zugang) 
Alle Wahlberechtigten erhalten nach dem 9.1.2021 eine 
WAHLVERSTÄNDIGUNG, die bitte verlässlich am Wahltag 
mitzubringen ist. 
Wenn Wahlberechtigte die Wahl mit BRIEFWAHL wün-
schen, muss dieser Wunsch schriftlich bei der Marktge-
meinde Mooskirchen innerhalb der in der Verständigung 
genannten Frist bekanntgegeben werden. Das Briefwahl-
Rückkuvert (Portokosten trägt der Wahlberechtigte) mit 
den Stimmzetteln muss spätestens am 24.1. um 11:00 Uhr 
bei der Gemeindewahlbehörde einlangen. Dieses Kuvert 
kann aber auch persönlich oder durch Boten bis längstens 
24.1.2021 abgegeben werden. 
ACHTUNG: jeder Wahlberechtigte erhält diesmal zwei 
Stimmzettel (1 Stimme für die Bezirkskammer, 1 Stimme 
für die Landeskammer). 

Massen-Testungen „Corona“ – Teil 2 
Die erste Test-Serie Corona ist dank hervorragender Zu-
sammenarbeit aller Helfer – nahezu alle ehrenamtlich – sehr 
gut verlaufen. In Mooskirchen auch erfolgreich.  
DANKE an alle, die sich in den Dienst der gut ge-
meinten Sache gestellt haben. 
Alle Probleme bei der Anmeldung, mit Wartezeiten vor Ort 
waren vom Standort Mooskirchen aus nicht zu beeinflus-
sen. Wir bedauern, dass es Verzögerungen gab. 
Alles, was wir EDV-technisch zu erledigen hatten, klappte 
dank der umsichtigen Betreuung durch unser ortsansässi-
ges Unternehmen, Fa. specialis IT, ausgezeichnet. Eben-
falls herzlichen Dank. 
2. Durchgang: 
Eine zweite Serie soll es zwischen 8. und 10.1.2021 geben. 
Wir werden uns auch diesen Wünschen nicht verschlie-
ßen. Die jetzt tätigen Helfer haben ihre Unterstützung 
auch für ein weiteres Mal in Aussicht gestellt. 
Eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen hat der Bür-
germeister jedenfalls noch in der Nacht vom 13.12. für 
eine nachfolgende Besprechung eingebracht. 
Die ABNAHMEZEITEN müssen jedenfalls am Samstag und 
Sonntag zeitlich stark eingeschränkt werden. Um auf diese 
Weise unnötige Wartezeiten zu vermeiden. 
Und: sollte es bei einer allfälligen Anmeldung wieder zu 
Problemen kommen, nehmen Sie bitte sofort mit uns im 
Marktgemeindeamt Kontakt auf.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanierungen – Instandsetzungen 
In den letzten Wochen war es möglich, viele Schäden nach den Starkregen-Ereignissen zu beheben. Der Gesamtauf-
wand beläuft sich auf etwa € 60.000 und sollte zur Hälfte durch Mittel aus dem Katastrophenfonds gedeckt sein. Eben-
so wurden über die Baubezirksleitung öffentliche Gräben gereinigt. Die Marktgemeinde Mooskirchen hat allerdings 
dafür zuvor Interessentenbeiträge von mehr als € 14.000 für alle Anlieger an den Gräben (eigentliche Interessenten, die zu 
Zahlungen verpflichtet sind) übernommen. Gleiche Anteile an Finanzmittel kamen von Bund und Land. 
 
 
 

Schadensstelle Edenberg (nachher  vorher)      Brücke/Überführung Zirknitzbach (vorher – nachher) 

 
 
 
 
 
         
 

entlang Interessentenweg Edenberg (nachher – vorher)                  Brücke/Überführung Zirknitzbach (vorher – nachher) 
    

Geflügelpest oder Vogelgrippe 
Aufgrund der aktuellen Seuchensituation ist eine entsprechende Novelle der Geflügelpest-Verordnung 2007 in Kraft 
getreten. Das Risikogebiet umfasst auch unsere gesamte Gemeinde. 
Alle Geflügelhalter – dazu zählen auch solche, die nur 3 Hühner halten – sind verpflichtet, folgendes zu beachten: 

 

Straße nach 
Loreith auch 
saniert; der 
Asphaltbelag 
wird noch 
aufgebracht 
– vielleicht 
gelingt es im 
Jahr 2021 

 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schneeräumung – Winterdienst 
Wozu Eigentümer verpflichtet sind 
In unserer letzten Ausgabe haben wir auf die Pflichten der Grundeigentümer bei Schneefall, Glatteis, etc. – im Rahmen 
des Winterdienstes – aufgrund gesetzlicher Vorgaben verpflichtet sind. 
Eine der immer wieder aktuellen Fragen sind nachfolgend mit Antworten der Juristen mit dem Ersuchen um Kenntnis-
nahme und Beachten veröffentlicht: 
 

1. Was sagt das Gesetz? 
Antwort:  
Gemäß Paragraf 93 der Straßenverkehrsordnung sind in Ortsgebieten Gehwege und Gehsteige, die dem öffentlichen 
Verkehr dienen und nicht weiter als drei Meter von der eigenen Liegenschaft entfernt liegen, zwischen 6 und 22 Uhr 
entlang der ganzen Liegenschaft von Schnee zu säubern und bei Glatteis zu bestreuen. Ist kein Gehweg vorhanden, ist 
der Straßenrand in der Breite von einem Meter zu säubern und zu bestreuen. Ausgenommen sind unverbaute land- 
und forstwirtschaftlich genutzte Liegenschaften. 
2. Wohin mit dem Schnee? 
Antwort:  
Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung, wohin der Schnee geräumt werden darf, liegt nicht vor. Das ist allerdings kei-
ne Erlaubnis, den Schnee einfach zum Nachbarn zu schaufeln. Wenn der Schnee im Bereich der Straße nirgends mehr 
gelagert werden kann, wird man den Schnee notfalls wohl auch wegführen lassen müssen. 
3. Und wenn der Nachbar ständig Schnee zu mir schaufelt? 
Antwort:  
Das stellt einen unzulässigen Eingriff in ein fremdes Grundstück dar. Wenn ein klärendes Gespräch nicht hilft, kann 
man sich dagegen durch Einbringung einer Unterlassungsklage zur Wehr setzen. Voraussetzung dafür ist, dass der 
Grenzverlauf zwischen den Grundstücken eindeutig feststeht. Fotos, die die Verfrachtung des Schnees auf das eigene 
Grundstück zeigen, wären hilfreich. 
4. Darf ich den Schnee auf die Straße schaufeln? 
Antwort:  
Es ist verboten, Schnee in größeren Mengen auf die Straße zu schaufeln, auch dann, wenn dieser zuvor durch die ord-
nungsgemäße Schneeräumung der Straße in den Bereich der eigenen Einfahrt verbracht wurde. Im Falle einer öffentli-
chen Straße wäre das laut Straßenverkehrsordnung eine unzulässige Verunreinigung der Straße. 
5. Ist man mit einem Profi-Winterdienst aus „dem Schneider?“ 
Antwort:  
Wird ein befugter Gewerbsmann (der nicht ganz offenkundig untüchtig ist) mit dem Winterdienst beauftragt, ist man 
selbst von jeder Haftung für den Straßenzustand frei. Vernachlässigt der mit dem Winterdienst beauftragte Gewerbs-
mann diesen Dienst und es kommt zu Schäden, haftet er dem Geschädigten unmittelbar. Ob eine Vernachlässigung 
vorliegt, kann aus juristischer Sicht aber immer nur im Einzelfall geklärt werden. 

Ein ideales Geschenk am Weihnachtstisch 

 

in Mooskirchen erhalten Sie Gutscheine jederzeit und 
in jeder gewünschten Größenordnung bei 

Orgl Versicherungsmakler GmbH 
Mooskirchen, Marktplatz 4 – Telefon 60041  

oder 0664/1529333  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Advent – Weihnacht 
 

Noch bis zum Lichtmesstag  
am 2. Feber 2021 
dürfen wir uns an einem  
sehr schon gewachsenen  
Baum – unserem  
Weihnachtsbaum im  
öffentlichen Bereich  
erfreuen. 
 

DANKE für diese Spende  
an Hermine und Werner  
Brandner, Mooskirchen. 

Wir haben im Jahr 2020 aus unserer Mit-
te verloren: 
 

Ottersböck Zäzilia Fluttendorf 
Gschier Maria Mooskirchen 
Urban Theresia Rubmannsberg 
Huiber Jörg Mooskirchen 
Hariing Theresia Stögersdorf 
Lazarus Anton Bubendorf 
Gutmann Werner Mooskirchen 
Fischer Maria Voglbichl  
Lautner Maria Fluttendorf 
Tanzer Inge Mooskirchen 
Kazianka Johann Mooskirchen 
Grinschgl Maria Schloßriegel 
Kruglov Ida Gießenberg 
Schöberl Johann Rubmannsberg 
Schmidbauer Johann Mooskirchen 
Kienzl Johann Mooskirchen 
Hammelhofer Stefanie Mooskirchen 
Hochstrasser Josef Weinberg 
Zöhrer Maria Weinberg 
 

Dazu kommen noch 29 Bewohner des SKZ Lindenhof, die 
zwischen Jänner und Dezember 2020 verstorben sind. 

 

PFARRE Mooskirchen 
Weihnachten – Jahreswechsel 
Die Schutzmaßnahmen ermöglichen öffentliche Gottes-
dienste unter bestimmten Voraussetzungen; insbesondere 
Abstand sowie Mund-Nasen-Schutz. Weil damit eine ge-
ringe Anzahl an Personen im Gotteshaus den Feiern bei-
wohnen dürfen, ist der Herr Provisor bereit, mehrere Got-
tesdienste zu den Weihnachts-Feiertagen und zum Jah-
reswechsel zu feiern. 
Die musikalische Gestaltung der Gottesdienste ist stark 
eingeschränkt; Ordnerdienste sind wegen des beschränk-
ten Zuganges zu den Gottesdiensten erforderlich. 
Hl. Abend – 24.12. 
14.30 h  Kinderkrippenfeier 
16.30 h  hl. Messe am Hl. Abend 
22.00 h  Christmette 
 

Christtag – 25.12. 
08.00 h  Hirtenamt 
10.00 h  Hochamt 
 

Stefanitag – 26.12. 
08.00 h  hl. Messe 
10.00 h  hl. Messe 
 

Sonntag – hl. Johannes – 27.12. 
08.00 h  hl. Messe 
10.00 h  hl. Messe 
 

Unschuldige Kinder – 28.12. 
09.00 h hl. Messe mit Kindersegnung 
 

Silvester – 31.12. 
17.00 h Jahresschluss-messe 
 

Neujahr – 01.01. 
08.00 h  hl. Messe 
10.00 h  hl. Messe 
 

Hl. Drei Könige – 06.01. 
08.00 h  hl. Messe 
10.00 h  hl. Messe 
 
 

Ob und unter welchen Voraussetzungen es Sternsinger-Besuche 
geben könnte, entnehmen Sie wie alle anderen aktuellen In-
formationen unserer Homepage oder der Gemeinde-App. 

 

Ordination Dr. Molterer, Mooskirchen, Alte Poststraße 11b: Urlaub 24.12.2020 bis 03.01.2021 
Vertretung: Dr. Tinnauer, Ligist / Dr. Marka, Söding / Dr. Haas, Ligist – ab 04.01.2021 wieder zu bekannten Ordinationszeiten offen-

In unserer Gemeinde angekommen sind: 
Sophie Hanna Lazarus Edenberg 
Melina Assel Stögersdorf 
Jonas Fuchsbichler Mooskirchen 
Amelie Theresia Steinegger Rubmannsberg 
Lina Neuhold Kainachstraße 
Timea Dorela Höbel Mooskirchen 
Florian Johann Mayer Mooskirchen 
Nilay Navajo Ugri Ungerbach 
Sophie Foller Mooskirchen 
Theo Rothschedl Fluttendorf 
Moritz Tomaschitz Stögersdorf 
Sebastian Orgl Schloßriegel 
 

 

Stimmungs- 
volle  

WEIHNACHTS- 
FEIERTAGE, 

 
beste 

Gesundheit, 
Freude und Zuversicht für 2021  
entbietet Ihnen, verehrte Bewohnerin, verehrter 
Bewohner für alle Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 
die Mitglieder von Gemeindevorstand, sowie Ge-
meinderat 

Engelbert Huber, Bürgermeister 
 


